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Klassen 1 bis 12 der allgemeinbildenden Schulen 20 M als 
Zuschuß aus dem Staatshaushalt zu planen.* Davon sind bei 
den Räten der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden Zu
schüsse in Höhe von mindestens 15 M je Schüler und bei 
den Räten der Kreise höchstens 5 M je Schüler zu planen. 
Bei der Planung dieser Zuschüsse ist die Anzahl der Schüler 
zu Beginn des dem Planjahr vorausgehenden Schuljahres zu
grunde zu legen.

(5) Für die Durchführung der kollektiven Urlaubsgestal
tung der Lehrlinge in den kommunalen Berufsschulen sind 
je Lehrling 15 M als Zuschuß aus dem Staatshaushalt zu 
planen. Im Rahmen dieses Betrages entscheiden die Räte 
der Bezirke, ob die Planung der Mittel für die kommunalen 
Berufsschulen bei der Abteilung Berufsbildung und Be
rufsberatung der Räte der Bezirke oder der Räte der Kreise 
erfolgt.

(6) Die Mittel für die Entschädigung der Leiter, Gruppen
leiter und Helfer sind; von den Trägem der Ferien- und Ur
laubsgestaltung gesondert zu planen. Bei der Planung der 
Entschädigung für Gruppenleiter und Gruppenhelfer (nicht 
eingeschlossen die übrigen Leiter und Helfer) ist im Durch
schnitt für 24 teilnehmende Schüler bzw. Lehrlinge 1 Grup
penleiter und 1 Gruppenhelfer' zu planen. Für den Bereich 
der Volksbildung und der kommunalen Berufsschulen hat 
die Planung der Entschädigung durch die Räte der Kreise 
zu erfolgen.

§ 4

Die Leiter der kulturellen Einrichtungen haben zur allseiti
gen Unterstützung der Feriengestaltung die erforderlichen 
Mittel für Veranstaltungen und für die Zirkeltätigkeit in ihren 
Haushaltsplänen zu planen. Im Rahmen der für sie geltenden 
Eintritts- und Benutzungsregelungen gewährleisten sie Ver
anstaltungen zu ermäßigten Preisen und stellen Räume 
kostenlos zur Verfügung.

§ 5
Teilnehmerbeiträge

(1) Der Teilnehmerbeitrag beträgt für die Teilnahme an
a) einem Durchgang der örtlichen Feriengestaltung in den 

Sommerferien je Kind 1 M,
b) zentralen Pionierlagern, Betriebsferien- u. a. Lagern 

— ausgenommen Lager der Erholung und Arbeit — für 
Kinder aus Familien mit 1 und 2 Kindern wöchentlich 
je 4 M, mit 3 Kindern wöchentlich 3 M und für Kinder 
aus Familien mit 4 und mehr Kindern wöchentlich 2 M.

(2) Im Bereich der Volksbildung ist gemäß Abs. 1 Buchst, b 
für Schullager, Schwimmlager, Spezialistenlager und mehr
tägige Fahrten und Wanderungen nur dann ein Teilnehmer
beitrag zu erheben, wenn die Zeitdauer von 5 Tagen über
schritten wird und die Höhe des staatlichen Zuschusses die 
Verpflegungs- und Übernachtungskosten voll deckt.

(3) Der Teilnehmerbeitrag ist durch die Träger der Ferien
gestaltung als Einnahme zu planen.

§ 6
Ausgaben

(1) Die bei den Räten der kreisangehörigen Städte, Stadt
bezirke und Gemeinden für die allgemeinbildenden Schulen 
geplanten Mittel sind für die Durchführung der verschiedenen 
Formen der Feriengestaltung zu verwenden. Die Mittel sind 
vor allem für die
— Finanzierung der örtlichen Ferienspiele in den Sommer

und Winterferien,
— Gewährung von Zuschüssen für Fahrten und Wanderun

gen, Schullager während der Ferien, vor allem zur Ab
deckung der Verpflegungs- und Übemachtungskosten,

* Für Kinder und Jugendliche in Heimen der JugendhiUe und für 
psychisch und physisch geschädigte Kinder und Jugendliche gelten 
besondere Regelungen.

— Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung von Ferien
veranstaltungen der Schülerkollektive

einzusetzen.
Aus diesen Mitteln können auch Zuschüsse für Ferienfahrten 
in das sozialistische Ausland sowie für mehrtägige Fahrten 
außerhalb der Ferien gewährt werden.

(2) Die Direktoren der Schulen entscheiden auf der Grund
lage dieser Anordnung und unter Berücksichtigung der Vor
schläge der Elternbeiräte, der FDJ-Leitungen und der 
Freundschaftspionierleiter über die Verwendung der im Haus
haltsplan der Schulen bestätigten Mittel.

(3) Die bei den Räten der Kreise, Abteilung Volksbildung, 
geplanten Mittel sind für die
— festgelegten Schwerpunktaufgaben der Feriengestaltung 

wie Spezialistenlager und Ferienzentren,
— Unterstützung von Schulen, die zur Gestaltung der Ferien

arbeit Zuschüsse benötigen,
— Zahlung der Entschädigung der Leiter, Gruppenleiter und 

Helfer,
— Unterstützung des vereinbarten dezentralen Freundschafts

austausches
zu verwenden.
Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Kreis- bzw. 
Stadtbezirksschulrat in Zusammenarbeit mit dem Leiter der 
Abteilung Jugendfragen, Körperkultur und Sport.

(4) Die Verwendung der für die zentralen Pionierlager im 
Staatshaushalt geplanten Mittel erfolgt auf der Grundlage 
des Rahmenkalkulationsplanes und des Rahmenstellenplanes 
für zentrale Pionierlager.

(5) Für die Verwendung der Mittel für die Ferienlager der 
Betriebe und Genossenschaften ist der Rahmenkalkulations
plan für zentrale Pionierlager anzuwenden.

§ 7
Mittel der Schüler, Lehrlinge und Eltern

(1) Bestandteil der Finanzierung der Feriengestaltung sind 
auch die eigenen Mittel der Schüler, Lehrlinge und Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten. Zu diesen eigenen Mitteln ge
hören auch Zuwendungen der Betriebe, Genossenschaften und 
gesellschaftlichen Organisationen, Einnahmen aus eigenen 
Veranstaltungen, Einnahmen aus gesellschaftlich-nützlichen 
und produktiven Tätigkeiten der Schüler und Lehrlinge und 
die über den Teilnehmerbeitrag gemäß § 5 Abs. 1 hinaus
gehende Beteiligung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten.

(2) Die im Abs. 1 genannten Mittel sind vorrangig zur 
Deckung folgender Kosten einzusetzen:
— Fahrtkosten für die An- und Abreise der Teilnehmer ln 

die Ferienlager, soweit sie nicht durch die Träger der Fe
riengestaltung finanziert werden,

— Fahrtkosten für Exkursionen,
— Kosten für den Besuch von Kulturveranstaltungen, wie z. B. 

Theaterbesuche, Konzerte u. a., die außerhalb der Ferien
einrichtungen durchgeführt werden,

— Kosten für spezielle und auf Wunsch der Eltern durch
zuführende Kurse und Zirkel zum Erwerb bestimmter 
Fähigkeiten,

— Ausleihgebühren für spezielle Artikel.

(3) Im Rahmen der kollektiven Urlaubsgestaltung der Lehr
linge sind die eigenen Mittel der Lehrlinge einzusetzen, sofern 
die Zuschüsse aus dem Staatshaushalt in Höhe von 15 M je 
Lehrling an kommunalen Berufsschulen und die Mittel aus 
dem Kultur-, Sozial- und Prämienfonds der Betriebsberufs
schulen und Lehrlingsausbildungsstätten entsprechend der 
Verordnung vom 8. August 1974 über die Planung, Bildung 
und Verwendung des Kultur-, Sozial- und Prämienfonds in 
den betrieblichen Einrichtungen der Berufsausbildung der 
Lehrlinge (GBl. I Nr. 41 S. 381) nicht zur Deckung der vor
gesehenen Aufwendungen ausreichen. Bei Belegung zeit-


